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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid, mit dem ein Wechsel der
amtlichen Verteidigung verweigert wurde. Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen
offen ( Art. 78 Abs. 1 und Art. 80 Abs. 1 BGG ). Gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist die
Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid unter anderem dann zulässig, wenn dieser
einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Der Beschwerdeführer
behauptet, dass ihm das Recht, eine bestimmte Rechtsanwältin (ursprünglich) als seine
amtliche Verteidigung vorzuschlagen, verwehrt worden sei. Unter diesen Umständen (vgl.
E. 2 hiernach) droht ihm damit ein nicht wieder gutzumachender Rechtsnachteil ( BGE 139
IV 113 E. 1.1). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die
Beschwerde grundsätzlich einzutreten.

E. 1.2
Der Beschwerdeführer beantragt vor Bundesgericht nicht nur die Gewährung der amtlichen
Verteidigung für das vorinstanzliche Beschwerdeverfahren, sondern verlangt auch die
Feststellung einer Rechtsverweigerung durch die Vorinstanz, weil diese sein Gesuch um
amtliche Verteidigung im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht geprüft habe. Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind Feststellungsbegehren subsidiär zu
Leistungsbegehren und nur zulässig, wenn daran ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse
besteht ( BGE 148 I 160 E. 1.6). Angesichts des zulässigen Begehrens auf Aufhebung des
vorinstanzlichen Kostenentscheids ist auf das Feststellungsbegehren nicht einzutreten.

E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 133 Abs. 2 und Art. 134 Abs. 2 StPO .
Er macht zusammengefasst geltend, er habe nicht gewusst, dass er einen Anwalt "hätte
wählen können". Sowohl bei seiner ersten Verhaftung (vom 13. März 2023) als auch bei der
zweiten (vom 30. September 2023) sei ihm Rechtsanwalt Späti "quasi vorgesetzt" worden.
Er habe bei keiner der beiden Verhaftungen die Möglichkeit erhalten, auf einer Anwaltsliste
selbst eine Verteidigung zu benennen, und habe als juristischer Laie ohne Kenntnis über das
Anwaltswesen in Schaffhausen zum Zeitpunkt seiner Verhaftungen gar keine Möglichkeit
gehabt, eine andere Vertretung zu benennen. Er werfe Rechtsanwalt Späti keine
Pflichtverletzungen vor; das Vertrauensverhältnis sei jedoch erheblich gestört, denn dessen
Verhalten gebe ihm (dem Beschwerdeführer) das Gefühl, dass er Rechtsanwalt Späti nicht
vertrauen könne, dass Rechtsanwalt Späti denke, er sei schuldig und dass er der
Staatsanwaltschaft bei der Verurteilung helfen werde. Nachdem er deswegen formell um
Einsetzung von Rechtsanwältin Ben-Attia anstelle von Rechtsanwalt Späti als amtliche
Verteidigung ersucht habe, sei ihm eine Liste mit Anwälten des Kantons Schaffhausen von
April 2017 ausgehändigt worden, auf der mehrere Anwälte nicht mehr als solche tätig seien



und Rechtsanwältin Ben-Attia nicht aufgeführt gewesen sei, da sie im Jahr 2017 noch nicht
praktiziert habe.

E. 2.2
Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen
Verfahrensleitung bestellt ( Art. 133 Abs. 1 StPO ). Bund und Kantone können die Auswahl
der amtlichen Verteidigung an eine andere Behörde oder an Dritte übertragen (Abs. 1bis).
Bei der Auswahl der amtlichen Verteidigung sind deren Eignung sowie nach Möglichkeit
die Wünsche der beschuldigten Person zu berücksichtigen (Abs. 2). Ist das
Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung
erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr
gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen
Person ( Art. 134 Abs. 2 StPO ).

Das Vorschlagsrecht der beschuldigten Person nach Art. 133 Abs. 2 StPO begründet zwar
keine strikte Befolgungs- bzw. Ernennungspflicht zulasten der Verfahrensleitung, für ein
Abweichen vom Vorschlag der beschuldigten Person bedarf es jedoch zureichender
sachlicher Gründe, wie Interessenskollisionen der erbetenen amtlichen Verteidigung,
Überlastung, fehlende fachliche Qualifikation oder andere sachliche Hindernisse ( BGE 139
IV 113 E. 4.3 mit Hinweisen; Urteil 1B_533/2020 vom 3. Februar 2021 E. 2.2).

Die Verfahrensleitung hat die beschuldigte Person auf das Vorschlagsrecht nach Art. 133
Abs. 2 StPO hinzuweisen, damit diese ihre Verfahrensrechte effektiv wahrnehmen kann.
Tut sie dies nicht, führt der Umstand, dass die beschuldigte Person keine Einwände gegen
die Mandatierung eines bestimmten Rechtsanwalts oder einer bestimmten Rechtsanwältin
als amtliche Verteidigung erhebt, nicht zum Verlust ihres gesetzlich gewährleisteten
Vorschlagsrechts (Urteil 6B_500/2012 vom 4. April 2013 E. 1.2.3; vgl. NIKLAUS
RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023,
N. 4a zu Art. 133 StPO ; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in: Commentaire Romand,
Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 21 zu Art. 133 StPO ).

E. 2.3
Aus dem angefochtenen Entscheid und den Vorakten geht hervor, dass die Schaffhauser
Polizei dem Beschwerdeführer am Tag nach seiner ersten Verhaftung in der Einvernahme
vom 14. März 2023 mitteilte: "Sie sind berechtigt, jederzeit auf eigenes Kostenrisiko eine
Verteidigung zu bestellen oder Sie können gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung
beantragen." Bei seiner Einvernahme am nachfolgenden Tag fragte ihn die
Staatsanwaltschaft: "Ich habe Ihnen für die heutige Einvernahme wie bereits für die gestrige
Einvernahme Herrn Rechtsanwalt lic. iur. U. Späti aufgeboten. Möchten Sie, dass ich ihn
zum amtlichen Verteidiger von Ihnen ernenne?", was der Beschwerdeführer bejahte. Nach
der zweiten Verhaftung teilte sie dem Beschwerdeführer am 1. Oktober 2023 mit: "Ich habe
Ihnen für die heutige Einvernahme Ihren amtlichen Verteidiger Anwalt Späti aufgeboten.
Möchten Sie sich dazu äussern?" Aus dem Einvernahmeprotokoll geht hervor, dass der
Beschwerdeführer hierauf mit "Ja" geantwortet hat; nach der Staatsanwaltschaft handelt es
sich dabei aber um einen Protokollierungsfehler. Sie machte im vorinstanzlichen Verfahren
geltend, aus der Videoaufzeichnung der Einvernahme gehe hervor, dass der
Beschwerdeführer in Wirklichkeit den Kopf geschüttelt und "isch gut" gesagt habe.

E. 2.4



Die Rüge des Beschwerdeführers ist begründet: Aus der Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz geht zwar hervor, dass er im Nachgang seiner Verhaftungen vom 13. März und
30. September 2023 mit der Bestellung von Rechtsanwalt Späti als sein amtlicher
Verteidiger einverstanden war. Er wurde jedoch weder nach seiner ersten noch nach seiner
zweiten Festnahme über sein Vorschlagsrecht gemäss Art. 133 Abs. 2 StPO aufgeklärt.
Zudem wiegen die am 30. September 2023 neu erhobenen Vorwürfe der vorsätzlich und
versuchten vorsätzlichen Tötung viel schwerer als die dem Beschwerdeführer davor zur
Last gelegten Delikte. Der vorliegende Fall kann daher nicht verglichen werden mit
beispielsweise demjenigen einer Person, der mehrere Einbruchsdiebstähle vorgeworfen
werden und die Strafuntersuchung im Laufe der Zeit um weitere, gleichartige Delikte
erweitert wird und sich eine bereits bestellte amtliche Verteidigung ohne Weiteres auf die
neuen Delikte erweitern kann. Angesichts der Schwere der neuen Vorwürfe hätte der
Beschwerdeführer im vorliegenden Fall spätestens nach seiner zweiten Verhaftung (erneut)
umfassend über seine Rechte betreffend Bestellung der amtlichen Verteidigung aufgeklärt
werden müssen. Indem die Strafbehörden dies unterliessen, haben sie das Vorschlagsrecht
des Beschwerdeführers verletzt. Ob das Vertrauensverhältnis zwischen dem
Beschwerdeführer und Rechtsanwalt Späti erheblich gestört ist, braucht bei dieser Sachlage
nicht weiter geprüft zu werden.

E. 3
Da der Beschwerdeführer das Vorschlagsrecht nicht wirksam ausüben konnte, ist die
Beschwerde gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist (vgl. E. 1.2 hiervor), der
angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung zurück an die
Vorinstanz zu weisen. Diese wird die Kosten des kantonalen Verfahrens neu zu verlegen
und zu prüfen haben, ob die vom Beschwerdeführer vorgeschlagene Rechtsanwältin
Ben-Attia dazu geeignet ist, als amtliche Verteidigung in den gegen den Beschwerdeführer
geführten Strafverfahren eingesetzt zu werden, oder ob sachliche Gründe dagegen sprechen
(vgl. Art. 133 Abs. 2 StPO ).

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1
und 4 BGG ). Der Kanton Schaffhausen hat dem Beschwerdeführer die durch den
Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ). Da
der Beschwerdeführer um unentgeltliche Rechtspflege ersucht, ist die Entschädigung
praxisgemäss seiner Rechtsvertreterin zuzusprechen. Das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege wird damit gegenstandslos.
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